
Einfuhr eines Gebrauchtfahrzeuges 

Wenn Sie ein aus dem Ausland eingeführtes Gebrauchtfahrzeug zulassen möchten, 
benötigen Sie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen. 
 

Bitte beachten Sie, dass - je nach Einzelfall - noch weitere Dokumente erforderlich sein 
können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Zulassungsbehörde. 

1. Ausländische Fahrzeugpapiere 
 

2. Ausländische amtliche Kennzeichenschilder oder Abmeldevermerk/-bescheinigung, 

sofern diese vorhanden sind. 
 

3. EG-Übereinstimmungserklärung - COC-Papier bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I 

und Teil II. Falls diese Unterlagen nicht vorhanden sind, benötigen Sie ein 

Gutachten gem. § 21 StVZO. 
 

4. Nachweis über den Tag der Erstzulassung (z. B. bei Fahrzeugen aus USA) 
 

5. Kaufvertrag und/oder Originalrechnung. 
 

6. Zollunbedenklichkeitsbescheinigung, falls das Fahrzeug aus einem "Nicht-EG-Land" 

eingeführt wird. 
 

7. Mitteilung über Umsatzsteuerzwecke, wenn das Fahrzeug nicht älter als 6 Monate 

ist oder weniger als 6.000 km hat. 
 

8. Elektronische Versicherungsbestätigungsnummer (eVB-Nummer) 
 

9. Nachweis über gültige Hauptuntersuchung / ggf. Sicherheitsprüfung. 
 

10. Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Adresse und Namen / ggf. 

aktuelle Gewerbeanmeldung/Gewerbebestätigung, Handelsregisterauszug (nicht 

älter als 2 Jahre) 
 

11. Evtl. Vollmacht / Ausweis des Vollmachtgebers (Original oder Kopie) und 

Ausweis des Bevollmächtigten. 
 

12. SEPA-Lastschriftmandat für Kfz-Steuer 
 

13. Hinweis: Im Einzelfall muss das Fahrzeug zur Identifikation bei der 

Zulassungsbehörde vorgeführt werden. 

Gebühr: ( Zuzügl. Kosten des Zulassungsdienstes ) 

 Gebühr: 30,60 € bis 45,90 € * 
 Wunschkennzeichen: 10,20 € 
 Vorabreservierung: 2,60 € 
 Zusätzlich: Kennzeichenschilder 

In Einzelfällen können weitere Gebühren anfallen - beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Sicherungsübereignung (Rücksendung/Verwahrung Fz-Brief), Änderung/Ersatz-Fz-
Papiere etc. 

https://pdf.form-solutions.net/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=FgK4hzc4cH3QzvgRQCQtFhN3pvvvh&v=k.pdf
https://pdf.form-solutions.net/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=Mvx789ftJqaf5AcggZAkDhdg7r1aa3P&1=1.pdf
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Kraftfahrzeugsteuer/Zahlung-der-Kfz-Steuer/zahlung-der-kfz-steuer_node.html#doc290240bodyText1


www.zulassungsdienst-schwetzingen.de    &   www.kfz-zulassungsbüros.de 

Büro: Knut Faulhaber – Hebelstraße 10 – D-68723 Schwetzingen 

Am Alten Messplatz Parkplatz in Rathausnähe 

Ph: 06202 – 9508336 Fax: 03222 3742774 Mobil: 0174 1759250 

Mail: zulassungsdienst-schwetzingen@t-online.de 

 

http://www.zulassungsdienst-schwetzingen.de/
http://www.kfz-zulassungsbüros.de/

